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ger mußte eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen 
frontalen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Angeklagte 
wurde schließlich nach mehrmaliger Abgabe von Haltesigna
len der Volkspolizei von einem Funkstreifenwagen gestoppt. 
Zur Zeit der Tat lag beim Angeklagten eine Äthanolkonzen
tration im Blut von 2,3 mg/g vor.

Auf Grund dieses Sachverhalts verurteilte das Kreisge
richt den Angeklagten wegen Verkehrsgefährdung durch 
Trunkenheit in Tateinheit mit unbefugter Benutzung von 
Fahrzeugen (Vergehen nach §§ 200 Abs. 1, 201 Abs. 1 StGB) 
auf Bewährung, setzte eine Bewährungszeit von einem Jahr 
und sechs Monaten fest und drohte eine Freiheitsstrafe von 
10 Monaten an. Er wurde zur Bewährung am Arbeitsplatz 
verpflichtet.

Gegen dieses Urteil richtet sich der Kassationsantrag des 
Direktors des Bezirksgerichts, mit dem nach § 311 Abs. 2 
Ziff. 2 StPO gröblich unrichtige Strafzumessung durch Nicht
ausspruch einer Zusatzgeldstrafe gerügt wird. Der Antrag ist 
begründet.

Aus der Begründung:
Dem Kreisgericht ist grundsätzlich zuzustimmen, daß gegen 
den nicht vorbestraften Angeklagten, der im allgemeinen seine 
Arbeitspflichten erfüllt, auf Grund der erheblichen Gefähr
dung anderer Verkehrsteilnehmer der Ausspruch einer Geld
strafe als Hauptstrafe nicht mehr möglich, sondern eine Ver
urteilung auf Bewährung anzuwenden war. Sie wurde durch 
Bewährungspflichten wirksam ausgestaltet.

Mit dem Kassationsantrag wird jedoch zutreffend darauf 
hingewiesen, daß es geboten war, die Wirksamkeit der Ver
urteilung auf Bewährung durch eine Zusatzgeldstrafe zu un
terstützen. Die vom Angeklagten begangene Straftat ist von 
beträchtlicher Tatschwere. Er hat ohne Fahrerlaubnis nach 
erheblichem Alkoholgenuß ein fremdes Fahrzeug unbefugt 
benutzt. Er war bereits eine längere Strecke gefahren. Es ent
standen größere Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer 
durch sein Fahren in Schlangenlinie und durch das rücksichts
lose Überfahren eines Stoppschildes (wobei nur das aufmerk
same Verhalten eines Pkw-Fahrers einen Zusammenstoß ver
hinderte). Der Angeklagte hat die mehrfachen Haltesignale 
der Volkspolizei mißachtet und mußte schließlich gewaltsam 
gestoppt werden. All diese Umstände erfordern den Ausspruch 
einer Zusätzgeldstrafe, um die erzieherische Wirkung der Ver
urteilung auf Bewährung zu erhöhen und um dem Angeklag
ten die Schwere seines strafbaren Verhaltens bewußt zu ma
chen (vgl. Abschn. IV Ziff. 5 des Standpunkts des Kollegiums 
für Strafrecht am Obersten Gericht zur Anwendung der Geld
strafe, OG-Informationen 1979, Nr. 7, S. 3).

Aus diesen Gründen war auf den Kassationsantrag in 
Übereinstimmung mit der Auffassung des Staatsanwalts des 
Bezirks das kreisgerichtliche Urteil im Strafausspruch auf
zuheben und die Sache in diesem Umfange zur erneuten Ver
handlung und Entscheidung an das gleiche Kreisgericht zu
rückzuverweisen. In der erneuten Verhandlung wird das 
Kreisgericht eine angemessene Zusatzgeldstrafe auszuspre
chen haben. Unter Beachtung der erheblichen Tatschwere und 
der wirtschaftlichen Verhältnisse (der ledige Angeklagte hat 
keine Schuldverpflichtungen und verdient monatlich etwa 
600 M netto) ist eine Zusatzgeldstrafe in Höhe von etwa 2 000 M 
notwendig. Sie stellt in dieser Höhe einen notwendigen fühl
baren Eingriff in die Vermögensverhältnisse des Angeklag
ten dar Und trägt wirksam zur Überwindung der Ursachen 
und Motive der Straftat bei.
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